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(2) Die zuständigen Behörden können jedoch, wenn dies durch 
außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist, auf Antrag des Betei
ligten die in Absatz 1 genannten Fristen innerhalb vernünftiger 
Grenzen nach Maßgabe der in dieser Verordnung festgelegten 
Bedingungen verlängern, um die bewilligte Verwendung zu ermög
lichen.

§5

(1) Die zuständigen Behörden genehmigen die Übertragung der 
Bewilligung auf jede andere Person, die dies beantragt, wenn diese 
Person die in dieser Verordnung vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllt und die Verpflichtungen des ursprünglichen Inhabers der 
Bewilligung, insbesondere die sich aus der Festsetzung der Verwen
dungsfrist der Waren ergebenden Verpflichtungen, übernimmt.

(2) Werden in Abschnitt III genannte Waren übertragen, so ist der 
Eingangsabgabenbetrag für die teilweise Befreiung von dem früheren 
Bewilligungsinhaber zu entrichten.

(3) Die Übertragung der Bewilligung bedeutet nicht, daß dieselbe 
Befreiungsregelung für jeden der in Betracht zu ziehenden Verwen
dungszeiträume anzuwenden ist.

§ 6

Der Inhaber der Bewilligung der vorübergehenden Verwendung 
hat alle von den zuständigen Behörden vorgeschriebenen Überwa- 
chungs- und Kontrollmaßnahmen zu dulden. Die Behörden können 
die Bewilligung widerrufen, wenn sie feststellen, daß der Bewilli
gungsinhaber eine Voraussetzung für die Bewilligung nicht erfüllt hat

Abschnitt II

Vorübergehende Verwendung bei vollständiger 
Befreiung

§7

(1) Die vorübergehende Verwendung bei vollständiger Befreiung 
von Eingangsabgaben wird für Berufsausrüstung bewilligt.

(2) Als „Berufsausrüstung“ gilt Gerät und dessen Zubehör, das eine 
außerhalb des Zollgebiets ansässige natürliche oder juristische 
Person, die sich zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe im 
Zollgebiet aufhält, zur Ausübung ihres Gewerbes oder Berufes 
benötigt.

(3) Die vorübergehende Verwendung nach Absatz 1 wird bewilligt, 
sofern die Berufsausrüstung
a) einer außerhalb des Zollgebiets ansässigen natürlichen oder 

juristischen Person gehört,
b) von einer außerhalb des Zollgebiets ansässigen natürlichen oder 

juristischen Person eingeführt wird,
c) ausschließlich von der Person, die in das Zollgebiet einreist, oder 

unter ihrer Leitung verwendet werden soll.
Die unter Buchstabe c) genannte Bedingung gilt jedoch nicht für 
kinematographische Ausrüstungen, die in Ausführung eines Kopro
duktionsvertrages mit einer im Zollgebiet ansässigen Person zur 
Herstellung von Filmen eingeführt werden.
Die Berufsausrüstung für gemeinsam durchgeführte Rundfunk- oder 
Fernsehprogramme kann Gegenstand eines Mietvertrags oder ähnli
chen Vertrages sein, bei dem eine im Zollgebiet ansässige Person 
Vertragspartei ist.

§ 8

Für Einzelteile, die zur Ausbesserung einer vorübergehend einge
führten Berufsausrüstung später eingeführt werden, gelten ebenfalls 
die Vergünstigungen der vorübergehenden Verwendung zu den 
gleichen Bedingungen wie für die Berufsausrüstung selbst.

§9

(1) Die vorübergehende Verwendung, bei vollständiger Befreiung 
von Eigangsabgaben wird bewilligt für
a) Waren, die auf einer Veranstaltung ausgestellt oder vorgeführt 

werden sollen;
b) Waren, die bei der Vorführung eingeführter Erzeugnisse auf 

einer Veranstaltung verwendet werden sollen, wie z. B.:
— Waren, die zur Vorführung der eingeführten und ausge

stellten Maschinen oder Apparate benötigt werden,
— Konstruktions- und Ausstattungsmaterial, einschließlich 

der elektrotechnischen Ausrüstung für die auf begrenzte 
Zeit zu errichtenden Stände einer außerhalb des Zollge
biets ansässigen natürlichen oder juristischen Person,

— Werbe- und Veranschaulichungsmaterial sowie Ausrüstun
gen, wobei diese Gegenstände zur Werbung für die 
eingeführten und ausgestellten Waren verwendet werden 
sollen, wie z. B. Tonaufnahmen, Filme und Diapositive 
sowie die zu ihrer Vorführung erforderlichen Apparate;

c) Gegenstände — einschließlich Dolmetscheranlagen, Tonaufnah
megeräte und Filme erzieherischen, wissenschaftlichen oder 
kulturellen Charakters —, die auf internationalen Treffen, 
Konferenzen oder Kongressen verwendet werden sollen;

d) lebende Tiere, die auf Veranstaltungen ausgestellt werden oder 
an ihnen teilnehmen sollen;

e) Erzeugnisse, die im Verlauf der Veranstaltung aus vorüberge
hend eingeführten Waren, Maschinen, Geräten oder Tieren 
anfallen.

(2) Als Veranstaltung gelten:
a) Ausstellungen, Messen und ähnliche Leistungsschauen des Han

dels, der Industrie, der Landwirtschaft und des Handwerks,
b) Ausstellungen oder Veranstaltungen, die in erster Linie karitati

ven Zwecken dienen,
c) Ausstellungen oder Veranstaltungen, die hauptsächlich der 

Förderung der Wissenschaft, der Technik, des Handwerks, der 
Kunst, der Erziehung oder der Kultur, des Sports, der Religion, 
der Gewerkschaften, des Fremdenverkehrs oder der Völkerver
ständigung dienen sollen,

d) Treffen von Vertretern internationaler Organisationen oder 
internationaler Zusammenschlüsse,

e) Treffen oder Feiern mit offiziellem oder Gedächtnischarakter, 
mit Ausnahme der Ausstellungen, die von Privatpersonen in Kaufhäu
sern oder Geschäften zum Zweck des Verkaufs der eingeführten 
Waren durchgeführt werden.

§  1 0

(1) Die vorübergehene Verwendung bei vollständiger Befreiung 
von Eingangsabgaben wird bewilligt für
a) pädagogisches Material,
b) Ersatz- und Zubehörteile zu dem unter Buchstabe а genannten 

Material,
c) eigens für die Instandhaltung, Prüfung, Einstellung oder Instand

setzung dieses Materials angefertigte Werkzeuge.

(2) Pädagogisches Material sind alle ausschließlich für Lehr- oder 
Berufsbildungszwecke verwandten Geräte, insbesondere Modelle, 
Instrumente, Apparate, Maschinen und deren Zubehör.

(3) Die Bewilligung der vorübergehenden Verwendung nach 
Absatz 1 erfolgt, sofern das pädagogische Material, die Ersatz- und 
Zubehörteile und Werkzeuge
a) von anerkannten Einrichtungen eingeführt und unter der Auf

sicht und Verantwortung dieser Einrichtungen verwendet wer
den,

b) nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden,
c) entsprechend ihrem Verwendungszweck in angemessener An

zahl eingeführt werden,
d) während der Zeit ihres Verbleibs im Zollgebiet Eigentum einer 

außerhalb dieses Gebiets ansässigen natürlichen oder juristi
schen Person bleiben.


